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Eröffnungssitzung
Mittwoch, 25. September, 16:00 Uhr

Eröffnung
Präsident des 74. Deutschen Juristentages  
Richter des BVerfG Prof. Dr. Henning Radtke

Grußworte
Bundesminister der Justiz Dr. Marco Buschmann, 
MdB
Ministerin der Justiz und für Migration des Landes 
Baden-Württemberg Marion Gentges, MdL
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart 
Dr. Frank Nopper

Festvortrag
75 Jahre Grundgesetz – In guter Verfassung?
Präsident des Bundesverfassungsgerichts 
Prof. Dr. Stephan Harbarth, LL.M.

Zivilrecht
Effektive Zivilrechtsdurchsetzung: Zugang zur 
Justiz, Prozessfinanzierung, Legal Tech – Welcher 
rechtliche Rahmen empfiehlt sich?

Gutachterin
Prof. Dr. Tanja Domej

Referentinnen und Referenten
Rechtsanwalt Dr. Daniel Halmer
Präsidentin des BGH Bettina Limperg
Rechtsanwältin Dr. Martina de Lind van 
Wijngaarden
Vors. Richter am LG Dr. Thomas Mehring

Vorsitzende
Prof. Dr. Beate Gsell, Richterin am OLG

Stv. Vorsitzende
Vors. Richterin am OLG Eva Voßkuhle
Prof. Dr. Gerhard Wagner, LL. M.

Arbeits- und Sozialrecht
Wen schützt das Arbeits- und Sozial ver siche rungs-
r echt? – Empfiehlt sich eine Neu ausrichtung seines 
Anwendungs bereichs?

Gutachter
Prof. Dr. Christian Rolfs

Referentinnen und Referent
Rechtsanwalt Prof. Dr. Georg Annuß, LL. M.
Richterin am BSG Barbara Geiger
Prof. Dr. Eva Kocher

Vorsitzender
Prof. Dr. Martin Franzen

Stv. Vorsitzende
Rechtsanwältin Dr. Susanne Clemenz
Präsident des BSG a. D. Prof. Dr. Rainer Schlegel

Strafrecht
Beschlagnahme und Auswertung von Handys, 
Lap  tops & Co. – Sind beim offenen Zugriff auf 
Daten träger die Persönlichkeits rechte angemessen 
geschützt?

Gutachter
Prof. Dr. Mohamad El-Ghazi

Referentin und Referenten
Bundesanwalt Dr. Jörn Hauschild
Vors. Richter am LG Gregor Herb
Rechtsanwältin Gül Pinar

Vorsitzende
Prof. Dr. Ingeborg Zerbes

Stv. Vorsitzende
Rechtsanwältin Anke Müller-Jacobsen

Öffentliches Recht
Bewältigung zukünftiger Krisen: Welche gesetz-
lichen Rahmenbedingungen werden benötigt, um 
effizient und effektiv zu reagieren und finanzielle 
Hilfen bedarfs gerecht zu verteilen?

Gutachter
Prof. Dr. Florian Becker, LL. M.
Prof. Dr. Hanno Kube, LL. M.

Referentin und Referenten
Prof. Dr. Peter Axer
Stv. Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Schwind
Dr. Heike Spieker

Vorsitzende
Prof. Dr. Johanna Hey

Stv. Vorsitzende
Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer

Wirtschaftsrecht
Empfehlen sich im Kampf gegen den Klimawandel 
gesetzgeberische Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Gesellschaftsrechts?

Gutachter
Prof. Dr. Marc-Philippe Weller

Referentinnen und Referent
Prof. Dr. Joachim Hennrichs
Wiss. Mitarbeiterin Vera Obernosterer
Syndikusrechtsanwältin Dr. Friederike Rotsch

Vorsitzender
Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Vetter

Stv. Vorsitzende
Prof. Dr. Mathias Habersack
Rechtsanwältin Dr. Barbara Mayer

Medienrecht
Wie lässt sich öffentliche Informations verant-
wortung in Zeiten digitaler und multipolarer 
Kommuni kations kultur realisieren? Welche Auf-
gaben haben der Staat, die öffentlich-recht lichen 
Rund funk anstalten und die Wissenschaft?

Gutachter
Prof. Dr. Hubertus Gersdorf

Referentin und Referenten
Prof. Dr. Laura Münkler
Rechtsanwalt Dr. Sebastian Nellesen
Direktor der LfM NRW Dr. Tobias Schmid

Vorsitzende
Vizepräsidentin des EGMR a. D. Prof. Dr. Dr. h. c. 
Angelika Nußberger, M. A.

Stv. Vorsitzende
Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Winterhoff

Studierende und Referendare

Einführungsveranstaltung
Mittwoch, 25. September, 13:15 Uhr

Gespräch mit den Abteilungsvorständen
Donnerstag, 26. September, 8:30 Uhr

Gemeinsame Schlusssitzung
Freitag, 27. September, 9:00 Uhr

Schlussveranstaltung

Krieg in Europa – Und das Recht?
Freitag, 27. September, 10:30 Uhr 

Moderation
Richter des BVerfG Prof. Dr. Henning Radtke

Podium
ehem. Stv. Beigeordnete NATO-General sekretärin 
Dr. rer. pol. Stefanie Babst
Generalinspekteur der Bundeswehr  
General Carsten Breuer
Vorsitzender der Münchner Sicherheits konferenz 
Botschafter a. D. Prof. Dr. rer. pol. Christoph 
Heusgen
Prof. Dr. Dres. h.c. Claus Kreß, LL.M.

 
Fortbildungsnachweise
Für die Teilnahme an einer Abteilung können 
Fach anwältinnen und Fachanwälte im jeweiligen 
Rechts gebiet einen Teilnahmenachweis erhalten. 
Erreich bar sind (mindestens, sofern die Abteilungen 
die angesetzte Beratungszeit nicht überschreiten) 
8 Stunden Fortbildungszeit nach § 15 FAO. Eine 
Aufteilung des Nach weises über die Anwesenheit 
in verschiedenen Abteilungen ist nicht mög lich. Die 
Abteilungen stellen außerdem Fortbildungen im 
Sinne der Fort bildungs bescheinigung des DAV dar.

Tagungsort
Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle (KKL)
Berliner Platz 1– 3, 70174 Stuttgart

Tagungsbeiträge
Mitglieder djt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 Euro*
Studierende und Referendare  . . . . . . . .    30 Euro* 
Nichtmitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330 Euro 
Studierende und Referendare  . . . . . . . .    60 Euro
*Mitgliedschaft bis mind. 31.12.2025 vorausgesetzt.

Kontakt
Geschäftsstelle des 74. Deutschen Juristentages
Verwaltungsgericht Stuttgart
Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart
Telefon +49 711 6673-7011, stuttgart@djt.de

§ 15 FAO

 

NZA Editorial Heft 12/2024
 

Ein Europa für das digitale Zeitalter 

Die jüngst verabschiedete PlattformarbeitsRL ist das nächste europäische Mosaik-
steinchen zur Regulierung der digitalen Arbeitswelt. Der neue Rechtsrahmen enthält 
neben der von Fischels/Sokoll (NZA 2024, 721) untersuchten Vermutung der Arbeit-
nehmereigenschaft allen voran umfassende Vorgaben zum algorithmischen 
Management. Plattformbetreiber müssen danach unter anderem besondere 
Datenverarbeitungsverbote beachten. Eine Datenerhebung soll bspw. gene-
rell untersagt sein, wenn Plattformarbeit nicht ausgeführt oder angeboten 
wird. Was unscheinbar anmutet, könnte weitreichende Folgen haben. Platt-
formbetreiber werden sich fragen, ob sie inaktiven Plattformarbeitern hier-
nach noch Aufgaben per Push-Nachricht anbieten dürfen. Der Einwilligungs-
vorbehalt in Art. 8 II GRCh spricht dafür. Eine besondere Bedeutung kommt 
auch den Transparenzanforderungen zu. Plattformbetreiber sind nicht nur 
verpflichtet, über die Nutzung automatisierter Überwachungs- und Entschei-
dungssysteme detailliert zu informieren. Sie müssen ihre Prozesse auch so umstellen, 
dass sie automatisierte Entscheidungen auf Verlangen betroffener Plattformarbeiter, 
einschließlich Selbstständiger, überprüfen, erklären und ggf. berichtigen können. Eine 
umfassende Übersicht über die Restriktionen eines algorithmischen Managements 
unter der PlattformarbeitsRL erscheint im nächsten Heft. 
 
Die Regelungstiefe der PlattformarbeitsRL wird noch einmal deutlich übertroffen 
von der jüngst ebenfalls verabschiedeten KI-VO. Komplexe Softwarelösungen ge- 
hören schon heute zum Standard des modernen HR und dürften mit zunehmender 
technologischer Entwicklung mitunter die sachlichen Anwendungsvoraussetzungen 
der KI-VO erfüllen. Wird die Schwelle zum „KI-System“ überschritten, werden die 
jeweiligen HR-Systeme häufig als hochriskant gelten. Als ihr Betreiber müssen  
Arbeitgeber dann zahlreiche Pflichten im Blick behalten. Hierzu gehören nicht nur 
spezifische Informationspflichten gegenüber Arbeitnehmern und Betriebsräten, son-
dern auch die Pflicht zur menschlichen Aufsicht. Diese ist auf nicht weniger als eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem von einem KI-System generierten Ergebnis 
gerichtet. Da ein KI-generiertes Ergebnis nicht Gegenstand eines Entscheidungs- 
prozesses sein muss, erfasst die menschliche Aufsicht gar mehr Fälle als die vergleich-
bare Pflicht unter Art. 22 I DS-GVO. 
 
Die weitreichenden Regulierungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die EU an anderer Stelle eine treibende Kraft der Digitalisierung der Arbeitswelt 
ist. Ein Blick auf die umfangreichen Anforderungen der Corporate Sustainability  
Reporting Directive genügt, um zu erahnen, dass es künftig einer qualitativ hoch-
wertigen Datenaufbereitung und -verknüpfung bedarf, um den europäischen Nach-
haltigkeitskriterien gerecht zu werden. Während der Alltag in den Betrieben mitunter 
noch immer von einem „Flickenteppich“ an HR-Systemen geprägt ist, sollte die eu-
ropäische Gesetzgebung Mahnung genug sein, eine ganzheitliche HR-Digitalisierung 
zur „Chefsache“ zu machen. 
 

Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Justus Frank, Maître en droit, LL.M., 
Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf 


